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Derzeit versuche ich mich an einer Abgleichung der »klassischen« soziologischen
Modernisierungstheorie mit den Untersuchungen über Law and Development. Dabei
sind mir drei Forschungsprojekte aufgefallen, die Rechtssoziologie unter fremdem
Namen betreiben.
Das älteste ist das Projekt »States at Work. Public Services and Civil Servants in
West Africa: Education and Justice in Benin, Ghana, Mali and Niger« des Instituts für
Ethnologie und Afrikastudien an der Universität Mainz. Es lief von 2006 bis 2011. Ein
zusammenfassender Projektbericht liegt anscheinend noch nicht vor. Aber die
Webseite verweist auf viele interessante Arbeitspapiere und Buchbesprechungen.
Hervorzuheben sind besonders:
Gifty Amo Antwi u. a., “They Are not Enlightened”. Wie Staatsbedienstete in
Nordghana Differenz zwischen sich und ihren Klienten konstruieren.
Thomas Bierschenk, States at Work in West Africa: Sedimentation, Fragmentation
and Normative Double‐Binds, 2010. Von »nachholender Rechtsstaatsentwicklung«
spricht Bierschenk in einer ausführlichen Buchbesprechung. [1]Des Bandes von Rolf
Kappel/Hans-Werner Tobler/Peter Waldmann (Hg.), Rechtsstaatlichkeit im Zeitalter
der Globalisierung, Freiburg im Breisgau 2005. Zu diesem Band gibt es eine
handliche … Continue reading

»Persistenz und Wandel von Neopatrimonialismus in verschiedenen Nicht-OECD-
Regionen« heißt das von der Volkswagen Stiftung geförderte Projekt des Leibniz-
Instituts für Globale und Regionale Studien (GIGA). Ein Forschungsschwerpunkt
befasst sich speziell mit Recht und Politik. Das Projekt wird auf den Internetseiten
gut beschrieben und es gibt eine Bibliographie sowie viele Hinweise auf eigene und
fremde Vorarbeiten, die zum Teil online verfügbar sind.

Das dritte Projekt, das hier zu vermelden ist, steht unter der Regie der Konstanzer
Politikwissenschaftlerin Katharina Holzinger und trägt den Titel »Traditionale
Governance und moderne Staatlichkeit«. Es wird als Reinhart-Koselleck-Projekt von
der DFG mit 1,5 Mill. EUR gefördert. [2]Frau Holzinger ist Sprecherin des
Fachkollegiums 111 Sozialwissenschaften der DFG. Bisher gibt es dazu nur eine
Presseinformation. Dort liest man:

http://www.ifeas.uni-mainz.de/projekte/StatesatWork_neu.html
http://www.ifeas.uni-mainz.de/projekte/StatesatWork_neu.html
http://www.ifeas.uni-mainz.de/workingpapers/AP97.pdf
http://www.ifeas.uni-mainz.de/workingpapers/AP113.pdf
http://www.ifeas.uni-mainz.de/zeitschriften/Kappel.html
http://www.giga-hamburg.de/index.php?file=fp_neopatrimonialismus.html&folder=fsp1
http://www.giga-hamburg.de/index.php?file=fp_neopatrimonialismus.html&folder=fsp1
http://http://www.aktuelles.uni-konstanz.de/presseinformationen/2012/73/
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Weltweit gibt es in vielen Staaten ethnische Bevölkerungsgruppen, die ihr
inneres politisches Leben gemäß traditionaler Strukturen organisieren.
Knapp 57% der Weltbevölkerung in 63 UN-Mitgliedstaaten leben in
Rechtssystemen, in denen indigene Rechte in relevantem Umfang mit der
staatlichen Gesetzgebung koexistieren. Gerade in Afrika sind traditionale
Institutionen keineswegs strikt von staatlichen Institutionen abgegrenzt.
›Traditionale Institutionen, die sich entlang von Ethnien konstituieren, sind
in vielen afrikanischen Ländern noch besonders bedeutend: sowohl in
Hinsicht auf ihren Umfang als auch bezogen auf ihre politische
Bedeutung. In diesen Staaten koexistieren indigene Formen der
Governance mit modernen staatlichen Formen‹, schildert Katharina
Holzinger. In vielen Fällen übernehmen solche traditionalen Institutionen
staatliche Aufgaben – teils in Konkurrenz zum Staat, teils komplementär
oder sogar verschränkt mit dem Staat.

»In einer weltweiten, quantitativen Untersuchung«, so heißt es weiter, soll ermittelt
werden, »welche Wechselbeziehung zwischen Staat und traditionaler Governance
bestehen und welche Auswirkungen dies auf die demokratische Entwicklung des
Staates hat. Mittels acht Länderfallstudien, die sich auf afrikanische Staaten
konzentrieren, wird Holzinger ihre weltweiten Analysen vertiefen.« In der
Rechtssoziologie würde man nicht von Governance, sondern von Legal Pluralism
reden.

Anmerkungen

Anmerkungen

↑1

Des Bandes von Rolf Kappel/Hans-Werner Tobler/Peter Waldmann (Hg.),
Rechtsstaatlichkeit im Zeitalter der Globalisierung, Freiburg im Breisgau 2005.
Zu diesem Band gibt es eine handliche Zusammenfassung des
Wissenschaftlichen Beirats beim BMZ: Staatsentwicklung und
Rechtsstaatlichkeit: Lehren aus der europäischen Geschichte und
lateinamerikanischer Erfahrungen 2006.

↑2 Frau Holzinger ist Sprecherin des Fachkollegiums 111 Sozialwissenschaften der
DFG.

http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/spezial139pdf.pdf
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/spezial139pdf.pdf
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